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Freie Heilfiirsorge der Polizeivollzugsbeamten Kuren in Polizeikurheimen

RdErl. d. Innenministers v. 8.1.1973 — IV D 3—8003/5

In den nachstehend genannten Badeorten kénnen Kuren gemaB J 7 Abs. | der Verordnung lber
die freie Heilflir-sorge der Polizeivollzugsbeamten (FHVOPol) vom 10. Oktober 1967 (GV. NW. S.
188/SGV. NW. 20303) durchgefiihrt werden.

Die Einberufung zur Kur, die Sorge um einen ungestorten Kurverlauf, die Zahlung von Vorschiis-
sen und die endgultige Abrechnung mit Ausnahme der Reisekosten ist Aufgabe

des Regierungsprasidenten Arnsberg fiir die Bader Berleburg und Laasphe

des Regierungsprasidenten Detmold fir die Bader Dri-blrg. Durrheim. Oeynhausen und Wildun-
gen

des Regierungsprasidenten Kolin fir die Bader Aachen und Neuenabhr..

Die Polizeibehdérden und Polizeieinrichtungen lGbersenden die Kurantrage an den zustandigen
Regierungsprasidenten und stellen zugleich sicher, daB3 die Patienten kurfahig und die beigefiig-
ten arztlichen Befunde vollstandig sind, damit mit der Kurmittelanwendung unverziiglich begon-
nen werden kann.
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Wahrend der Kur in Bad Neuenahr besteht die Mdglichkeit einer didtetischen und medikamentd-
sen Einstellung von Diabetikern. In schwierigen Fallen kann mit der Einstellung im Krankenhaus
begonnen werden, um mit einer anschlieBenden Weiterbehandlung im Kurheim die Stoffwech-
sellage im notwendigen Umfange zu festigen.

Die Kurteilnehmer sind vor Antritt der Kur durch den Dienstvorgesetzten darauf hinzuweisen,

daB *ie sich im Interesse des Kurerfolges kurgema'O zu verhalten .und die Hausordnung der
Kurheime zu beachten haben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugsbeamten Kuren in Polizeikurheimen RdErl. d. Innenministers v. 8. 1. 1973 — IV D 3 — 8003/5 

